
Das BwSW ist ein gemeinnütziger Verein, der gesetzlich 
privilegierte Zwecke wie das Gemeinwohl bzw. das Wohl 
der Vereinsmitglieder fördert. Um die Gemeinnützigkeit 
des BwSW aufrecht zu erhalten, müssen 2/3 des Um-
satzes des BwSW von Personen erzielt werden, die zum 
begüns  gten Personenkreis gehören. Wird dieser Nach-
weis nicht geführt, ist die Gemeinnützigkeit des BwSW 
gefährdet. Ein Verlust der Gemeinnützigkeit würde u.a. 
bedeuten, dass die Pensionspreise umsatz steuerpfl ich  g 
sind.

Daher benö  gt das BwSW einen zusätzlichen Nach-
weis über bes  mmte persönliche Voraus setzungen 
bei der Anmeldung einer Reise, um beim Finanz-
amt den Anteil des Umsatzes der begüns  gten 

Personen zu belegen. Reisende in bes  mmten Al-
tersgruppen, mit Beeinträchtigungen, Familien-
einkommen/Vermögen unterhalb bes  mmter Grenzen 
oder denen eine Erholungs bedür  igkeit ärztlich beschei-
nigt wurde, gehören zum begüns  gten Personenkreis 
und tragen dazu bei, die Gemeinnützigkeit des BwSW 
zu erhalten.

Der Nachweis der Begüns  gung wurde möglichst einfach 
gestaltet, so kann z.B. ein Arzt auf einem Feld der Reise-
anmeldung mit Unterschri   und Stempel die Erholungs-
bedür  igkeit bescheinigen.

Personen, die durch die Erbringung dieser Nachweise 
einen zusätzlichen Aufwand leisten, tragen erheblich 
dazu bei, die Gemeinnützigkeit des BwSW zu erhalten. 

Dies liegt im Interesse aller Vereinsmitglieder. Das BwSW 
bi  et darum, die Erholungsbedür  igkeit durch einen Arzt 
bescheini gen zu lassen, damit der Verein auch weiterhin 
seinen gemeinnützigen Zweck erfüllen kann. Die falsch 
verstandene Bereitscha  , einen Aufschlag von 7 % auf 
den Reisepreis hinzunehmen sta   die Begüns  gung nach-
zuweisen, bewirkt nicht höhere Mi  el für die Vereinsar-
beit, sondern gefährdet diese im Falle einer Aberkennung 
der Gemeinnützigkeit.

Begüns  gung
Wich  ge Informa  onen zusammengefasst

Gemäß der Satzung liegt eine Begüns  gung bei folgenden Personenkreisen vor: 

So füllen Sie den Nachweis der Begüns  gung aus:

• Erholungsbedür  igkeit der Reisenden ist ärztlich bescheinigt 
• Alter der Reisenden liegt bei 75 Jahren oder höher

• Reisende haben einen Grad der Beeinträch  gung (GdB) von 80 oder höher
• Bruttofamilieneinkommen/Vermögen der Reisenden übersteigt bestimmte

Grenzen nicht

Nachweis GdB von 80 und 
höher:

Ankreuzen des Feldes und 
Beilegen Ausweiskopie

Alter der Reisenden 75 
Jahre und höher:

Ankreuzen des Feldes

Ärztliche Bescheinigung der Erhol-
ungsbedür  igkeit:

Nachweis durch Stempel und Un-
terschri   eines Arztes;

Nachweis der Begünstigung 
für Personen durch ärztliche 
Bescheinigung möglich, bei 
denen die anderen persönlichen 
Voraussetzungen nicht gegeben 
sind (Alter, Beeinträch  gung 
und/oder Familieneinkommen)

Familieneinkommen/Vermögen 
unterhalb bes  mm ter Grenzen:

Ankreuzen des Feldes und Aus-
füllen des Berechnungsbla  es;

Für nicht zum Haushalt gehören-
de Mitreisende ist die Berech-
nung auf einem gesonderten 
Bla   erforderlich, sofern die 
Begüns  gung durch die Selbst-
berechnung des Haushaltsein-
kommens nachgewiesen wird

7 % Aufschlag Nichtbegüns  gung auf den Reisepreis und die Preise 
vor Ort in den BwSW-eigenen Ferienanlagen
Für reisende Personen, die nicht als begüns  gt eingestu   werden können, 
muss ein siebenprozen  ger Aufschlag auf den Reisepreis berechnet werden.
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Beispiel 2 – Familie Meier

• 2 Haushalte

• 2 berufstä  ge Erwachsene

• 2 Kinder (4 und 9 Jahre alt)

• 2 Großeltern

Herr Meier verdient 3.900,00 € bru  o, Frau Meier 1.000,00 

€ bru  o. Familie Meier bewohnt eine Eigentumswohnung. 

Bei keinem der Haushaltsangehörigen beträgt das Vermö-

gen über 15.550,00 €. Außerdem reisen die im eigenen 

Haushalt lebenden Großeltern mit – beide über 75 Jahre alt.

Beide Haushalte erfüllen die Voraussetzungen der 
Begüns  gung.

So füllen Sie die Berechnung rich  g aus

Beispiel 1 –  Familie Müller 

• 1 Haushalt

• 2 berufstä  ge Erwachsene

• 2 Kinder (6 und 10 Jahre alt)

Familie Müller bewohnt eine Eigentumswohnung. Bei 

keinem der Haushaltsangehörigen beträgt das Vermögen über 

15.550,00 €. Addiert man das Einkommen der Eltern, ergibt sich 

ein Bru  ofamilieneinkommen von 5.050,00 € pro Monat. Nach 

Abzug des Arbeitnehmerpauschbetra ges liegt das Einkommen 

unter dem errechneten Regelsatz. 

Somit erfüllt der Haushalt die Voraussetzungen der 
Begüns  gung.
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Das BwSW behandelt die personenbezogenen Daten ver-
trauensvoll und unter Beachtung der Bes  mmungen des 
Datenschutzes.

Fragen zum Nachweis der Begüns  gung beantwortet die 
Buchungszentrale gerne unter 
Telefon: 0228 37737-222 
E-Mail: bwswbz@bundeswehr.org
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